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Die 3. Revision der Erwerbsersatzordnung
Die eidgenössischen Räte verabschiedeten am 18. Dezember 1968 das Bundesgesetz betreffend die

r/er Bawi/ergere/zer t/ze EraerFraar/aEefl/rcFätEgazzg <jk WeFrp//z'cFAge (ErzeerFr-
wAzoni««»,g,), das der Bundesrat nach unbenütztem Ablauf der Referendumsfrist zusammen mit
der neuen VollzugsVerordnung rzicFzr/z>Fe»t/ <zzz/ t/e« 1. Jzz/z z/ar 1969 in Kraft gesetzt hat. Das
Gesetz heisst neu «Bundesgesetz über die Erwerbsausfallentschädigung an Wehr- und Zivilschutz-
Pflichtige», womit zum Ausdruck gebracht wird, dass auch die Zivilschutzpflichtigen Anspruch
auf die Erwerbsausfallentschädigung haben, was schon seit Inkrafttreten des Bundesgesetzes über
den Zivilschutz (1. Januar 1963) der Fall ist.

Die 3. Revision der Erwerbsersatzordnung brachte unter anderem eine durchschnittlich 30 pro-
reu/ige ErFöFawg aller Entschädigungsansätze bei gleichbleibendem Beitragssatz. Zugleich wurde
eine strukturelle Änderung des Entschädigungssystems vorgenommen. Bis anhin setzten sich die
Haushaltungsentschädigung und die Entschädigung für Alleinstehende aus einem festen Grund-
betrag und einem lohnprozentualen Zuschlag zusammen. Der feste Grundbetrag fällt mit der
neuen Regelung weg und die Entschädigungen werden zwischen dem Minimum und dem Maxi-
mum einheitlich lohnprozentual ausgestaltet. Die nachfolgende Tabelle vergleicht die neuen mit
den bisherigen Leistungen.
Die tägliche HaarFaEazzg.s'e/z/.scFärE.ga/pg beträgt für Dienstpflichtige, die vor dem Einrücken
ertoerteäAg waren, 73 Proze«7 des durchschnittlichen vordienstlichen Erwerbseinkommens, jedoch
mindestens .12 FnzaFe/z und höchstens 37.30 FrazzFe«, gegenüber 8 und 23 Franken bisher.

Die tägliche E»7srF«zEg«»,g /zV> beträgt 30 Proze«/ des durchschnittlichen vor-
diensdichen Erwerbseinkommens, jedoch mindestens 4.S0 Frrz/zFe« und höchstens 13 FraaFe»,
gegenüber 3.20 Franken und 9 Franken bisher. Die feste Entschädigung für alleinstehende Rek-
ruten entspricht wie bis anhin dem Mindestansatz und beträgt deshalb 4.SO FrazzFe« statt bisher
3.20 Franken.

Während der Leistung von gelten für die beiden erwähnten Grundent-
Schädigungen erhöhte Mindestansätze. Für Dienstleistungen, die ausserhalb der ordentlichen Kurse
im Truppenverband oder entsprechender Ersatzdienste für die Erreichung eines höhern Grades
erforderlich sind, beträgt die F?aa.rFaE««g.re«7sr-Fär/z,gz/»g a/ladM/tw 23 Fz-azzFe« und die EaZ-

jcFarEgaag /«> 2l//ez».s3eFe»t/e /»/Wer/ez/j 12 Fra/zFe/z im Tag, gegenüber 12 Franken und 7 Fran-
lcen bisher. Diese Erhöhungen werden vor allem jenen Leistungsbezügern willkommen sein, die

vor dem Dienst kein oder nur ein bescheidenes Erwerbseinkommen hatten, wie dies vor allem
bei Studierenden, Lehrlingen und den mitarbeitenden Familiengliedern im Gewerbe und vor allem
in der Landwirtschaft zutrifft.
Für die beträgt die Haushaltungsentschädigung 12 FraaFe/z und die Ent-
Schädigung für Alleinstehende 4.SO im Tag, das heisst sie erhalten den Mindestbetrag
der betreffenden Entschädigung.

Für die Za/agea brachte die 3. EO-Revision folgende Verbesserungen: Die K/ar/erza/age wurde
von 3 Franken auf 4.30 FraaFea im Tag erhöht. Zudem wird der Anspruch auf Kinderzulagen
auch der r/ze»j7/e/.s7eat/e« EFe/ra« »z/7 K/ar/rr» eingeräumt, und zwar unabhängig, ob sich der
Ehemann gleichzeitig im Dienst befindet oder nicht. Diese Neuerung dürfte sich für den Fraaea-
Fz7/rt/zea.s7 fFFFDj und den ZzialrcFa/z günstig auswirken. Sodann wurde die Leistungsdauer von
Kinderzulagen an jene der AHV und IV angepasst. Bisher konnte die Zulage für Kinder in Aus-
bildung längstens bis zum vollendeten 20. Altersjahr beansprucht werden; diese Leistung wird nun
bis zum 23. AEerr/aFr ausgedehnt.

Die Uaierr^a/zaagrza/age wurde für die erste unterstützte Person von 6 Franken auf 9 FraaFea
und für jede weitere unterstützte Person von 3 Franken auf 4.30 FraaFea im Tag erhöht. Der
Anspruch auf Unterstützungszulage stand bisher nur Dienstpflichtigen zu, die mindestens 6 Tage
ununterbrochen Militärdienst leisteten. Um jedoch Dienstpflichtige, namentlich solche der Waffen-
platzkommandos, der Platzkommandos und der Militärgerichte, die relativ lange Dienste leisten,
die nicht zusammenhängend sind, nicht zu benachteiligen, wird für die Gewährung der Unter-
stützungszulage einem 6tägigen ununterbrochenen Dienst auch ein 12;ä,gzger Dz'eaj/ z'az Ver/aa/e
Aver Ka/eaz/er/aFrer gleichgestellt, wobei Dienstleistungen in der Armee und im Zivilschutz zu-
sammengezählt werden können. Die Be/rzeFrzw/age beträgt neu 9 FraaFea statt bisher 5 Franken.
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Verg/e/cF (/ff (Tagesansätze)

In Franken beziehungsweise in Prozenten des Erwerbseinkommens

Neue Ordnung
Entschädigungsarten und Berechnungselemente Bisherige Ordnung ab I.Januar 1969

1. (TJ

Grundbetrag 3.— —
Veränderlicher Teil 50 % 75 %
Minimum 8.— 12.—
Maximum 23.— 37.50

2. E»ii'cPät//g««g /«> 5l//ez'«.s/ebe«t/e 40 % von T 40 5Ü von T

Grundbetrag 1.20
Veränderlicher Teil 20 % 30 %
Minimum 3.20 4.80
Maximum 9.20 15.—
Alleinstehende Rekruten 3.20 4.80

3. £«/.srFät/z'g««g /«> N/cFtertt>ertezi//ge

Haushai tungsen tschädigungen 8.— 12.—

Entschädigungen für Alleinstehende 3.20 4.80

4. Mz'«z'«m /är Be/ört/erzzzzg.ft/zezz.s/'e

Haushaltungsentschädigungen 12.— 25.—
Entschädigungen für Alleinstehende 7.— 12.—

5. Kz'«z/erzzz/tfge fpro Kz«t/7 3.— 4.50

6. U«/err/«toz»g.rzzz/tt,ge

für die erste unterstützte Person 6.— 9.—
für jede weitere unterstützte Person 3.— 4.50

7. .BeZrzeP.szzz/zz,ge * 5.— 9.—

8. Obere Grenze« t/er Ezzkrcbttt/igzzzzgezz

in Franken 40.— 50.—
in Prozenten des Erwerbseinkommens 90 % - 100 % ^

9. HoFFr/er tz«reeFe»Ftzres ErMJerbre/zzbowOTe»

im Tag 40.—/ 44.40 50.—
im Jahr 14 400.—715 984.— 18 000.—

' Anspruch und Betrag sind unabhängig von der oberen Grenze der Gesamtentschädigung.
- Drei Kinder- und eine Unterstützungszulage sind jedoch voll auszurichten.
s Jedoch mit Garantie eines Betrages von Fr. 25.50 für allgemeine Dienste und eines solchen von Fr. 38.50 für Beförderungsdienste.

Die Pfb'c/.?.s7gre«ze t/er für Erwerbstätige wurde von 90 Prozent auf 100 Prozent
des massgebenden Erwerbseinkommens hinaufgesetzt, sie darf jedoch 50 Frtw.be« (bisher 40 Fran-
ken) im Tag nicht übersteigen. Anderseits wird diesen Dienstpflichtigen eine Mindestgarantie
zugesichert, indem die Gesamtentschädigung bis zu einem Betrag von 25.50 Frtwbe» und während
Beförderungsdiensten bis 5S.50 Frtt«be« keiner Kürzung unterliegt. Bei Dienstpflichtigen, die vor
dem Einrücken nicht erwerbstätig waren, wird die Gesamtentschädigung dagegen gekürzt, soweit
sie die genannten Beträge übersteigt. Die Betriebszulage wird wie bis anhin nicht zur Gesamt-
entschädigung gerechnet und immer ungekürzt ausbezahlt.
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Diu erhebliche Erhöhung aller Entschädigungsansätze war nur möglich, weil sich in den letzten
Jahren trotz gleichbleibenden Beiträgen von 0,4 Prozent Einnahmenüberschüsse ergaben, die den

Ausgleichsfonds der EO bis Ende 1968 auf rund 250 Millionen Franken ansteigen Hessen. Mit
den neuen Entschädigungssätzen wird der Fonds bis zum Ende der laufenden Finanzierungs-
Periode im Jahre 1974 auf ungefähr 127 Millionen Franken zurückgehen und voraussichtlich in
dieser Flöhe stabilisiert werden. Es entspricht dies 53 Prozent einer Jahresausgabe, was eine
nötige Schwankungsreserve darstellt.
Das Bundesamt für Sozialversicherung benützt die Gelegenheit, an dieser Stelle allen Rechnung*-
führern für ihre Mitwirkung beim Vollzug der EO den besten Dank auszusprechen; denn nur
durch ihre gewissenhafte und zuverlässige Arbeit ist das reibungslose Funktionieren dieses schö-

nen Sozialwerkes gewährleistet. „ -

Bücher und Schriften
Unz/U ßzv/z/.y Cowev/aru — P/cTz/e/a/zr/ <z»z Meer.

96 Seiten mit 51 teils doppelseitigen Photos von Dirk Schwager auf 56 Kunstdrucktafeln.
1969, Albert Müller Verlag AG, Rüschlikon-Zürich, Stuttgart und Wien. — Leinen Fr. 17.80.

Connemara — das ist die rauhe Landschaft an der Westküste Irlands. Den immerwährenden
Winden des Atlantiks ausgesetzt. Zwischen Meer und Bergen: steinige Küste, Sumpf, Torf,
dünne Moosschicht auf Millionen Steinen,

In uralten keltischen Heldensagen taucht hier das Connemara-Pferd als Zauberross auf, das den
Ritter in Fabelländer trägt und ihm aus auswegloser Lage hilft. In den Märchen und Sagen der
irischen Bevölkerung spielt es bis auf den heutigen Tag eine wichtige Rolle. Schon früh nahm es

in Irland eine Sonderstellung ein, geachtet wegen seines Durchhaltevermögens, wegen seiner
Wetterfestigkeit und Schlauheit. Dieses Pferd, wie sieht es heute aus? Es hat sich der Landschaft
gleichsam angepasst: Schweif, Mähne und Winterwolle sind dem Tang und Seegras, Moos und
Ginster ähnlich. Von mittlerer Grösse, mit kräftigen Gelenken, harten Hufen, von eiserner
Gesundheit. Durch die glatten Steine, den glitschigen Tang zu einer Trittsicherheit erzogen, wie
sie nicht viele Rassen besitzen. Es lohnt sich, dieses Pferd kennenzulernen. Seine robuste An-
spruchslosigkeit macht es auch in unseren Verhältnissen zum idealen Reitpferd.
Wir lernen es in den Aufnahmen Dirk Schwagers kennen: Nicht nur Gestalt und Bewegung, son-
dem auch Charakter und Temperament, Und inmitten der trotzigen Landschaft, Wir lernen es

kennen im Text von Ursula Bruns: seine ferne Geschichte, sein heutiges Dasein, seine Qualitäten,
seine Eigenart. In einem Text, der bei sachlicher Information voll dichterischem Schwung ist, von
jener Eigenschaft also, die den Pferdebüchern der Ursula Bruns den Rang des Besonderen verleiht.

Uw//<< ßr«/w, [Irwcfe/gf Pozzyr.

64 Seiten mit 48 Originalphotos von Dirk Schwager. — 1969, Albert Müller Verlag AG, Rüseh-
likon-Zürich, Stuttgart und Wien. — Glasierter Pappband Fr. 8.80.

Was alles Platz hat in einem so zierlich-hübschen und gar nicht teuren Buch! Die Bilder —
Meisteraufnahmen des Photokina-Preisträgers Dirk Schwager: da wirbeln diese urwüchsigen
Pferde daher, einzeln, in ganzen Herden und — haben auf der Stelle unser Herz erobert. Dazu
der kurzweilige Text der grossen Pferdekennerin Ursula Bruns — alles grundlegend Wissens-
werte ist darin enthalten.

Ponys: Reitpferdchen für die Kleinen? Zirkusrosse? Hier wird man schnell eines Besseren
belehrt! Was man international als Pony bezeichnet, sollte richtiger «Robustpferd» heissen. Das
sind keine Spielpferde. Die schottischen Highlands und Shetlands, die Huzulen, Panjes.Dartmoors,
die Connemaras aus Irland — um nur einige zu nennen — das sind noch Urzeitpferde: stark
und wach, gesund und unbekümmert, Sie sorgen für sich selbst, bedürfen keiner minutiösen Pflege.
Anspruchslosigkeit, Ausdauer, Gutmütigkeit sind ihre Charakterzeichen; kraftvoll-stämmig die
Körper: Das sind ideale Reitpferde, grade für unsere heutigen Verhältnisse.

Und deshalb ist «Urwüchsige Ponys» ein so ideales Geschenk für angehende und passionierte
Reiter und Pferdefreunde!
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